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Veränderungen & Aussichten

Grunderwerbsteuer 
bleibt in Bayern bei 3,5%

Der Neue Tipp: Bleibt die
Grunderwerbsteuer bei 3,5%?
Verena Lehmann: Bis jetzt ist
nicht bekannt, dass die Grund-
erwerbsteuer in Bayern erhöht
wird oder erhöht werden soll.
Der Freistaat Sachsen und wir
in Bayern sind die Bundeslän-
der mit der niedrigsten Grund-
erwerbsteuer. Alle anderen
Bundesländer haben bereits
erhöht, aktuell Thüringen von
5,0 auf 6,5%. Auch bei unseren
Nachbarn in Hessen liegt diese
Steuer bereits bei 6,0%. Wie
lange das bei uns auf diesem
Niveau bleibt ist allerdings un-
gewiss und hängt von unserer
Landesregierung ab.

Rauchmelder-Pflicht –
Übergangsfrist läuft ab

Der Neue Tipp: Wie sieht es mit
der Rauchmelder-Pflicht in
Bayern aus?
Verena Lehmann: Zusammen-
fassend ist zu sagen, dass für
Neu- und Umbauten bereits
seit 01.01.2013 eine Rauch-
warnmelder-Pflicht besteht.
Diese gilt in allen Schlafräu-
men, Kinderzimmern und
 Fluren, die zu Aufenthaltsräu-
men führen. Für die Nachrüs -
tung bestehender Wohnungen
läuft die Übergangsfrist bis
31.12.2017.

Neue Eigenheimförderung?
Der Neue Tipp: Eine neue
 Eigenheimförderung ist im Ge-
spräch. Wie sieht diese konkret
aus?
Jürgen Breunig: Um mehr
Menschen Wohneigentum zu
 ermöglichen, will Bundesbau-
ministerin Barbara Hendricks
die Eigenheimzulage aus der
Versenkung holen. Diese soll
“Familienbaugeld“ heißen und
Familien mit bis zu 20.000

Euro, abhängig von der Kinder-
anzahl, unterstützen. Aber nur
für Familien mit einem Jahres-
einkommen von bis zu 70.000 €
und in Gegenden mit knappen
Wohnraum, d.h. in Großstäd-
ten wie Berlin, München, Ham-
burg etc. Hier sind die
Kaufpreise aber so hoch, dass
fraglich bleibt, ob Familien mit
einem Einkommen unter
70.000 Euro (trotz Zuschuss
von bis zu 20.000 Euro) sich
den Traum vom Eigenheim lei-
sten können. Hier wurde also
wieder einmal nicht zu Ende
gedacht. In Unionskreisen kur-
siert ein Alternativvorschlag
namens “Baukindergeld“, einer
jährlichen Zuzahlung zum Kin-
dergeld. Welche Förderung tat-
sächlich kommen wird, steht
noch nicht fest. Absehbar ist
aber, dass dies ein heißes
Thema im Bundestagswahl-
kampf 2017 sein wird. 
Und sollte danach ein Gesetz
verabschiedet werden, sind die
Zinsen wahrscheinlich in sol-
chen Höhen, dass für viele
 Familien der monatliche Auf-
wand zu hoch ist. So bleibt
dann der viel gehegte Traum
vom Eigenheim - trotz Förde-
rung - ein Traum. 
Der Neue Tipp: Vielen Dank für
das Interview.

Geschäftsleitung Jürgen Breunig 
und Immobilienberaterin Verena
Lehmann

Der Neue Tipp: Auf Mieter, Ver-
mieter und Eigennutzer kom-
men auch in diesem Jahr neue
Regelungen zu. Wie sehen
diese konkret aus?
Jürgen Breunig: Da gibt es etli-
che Themen. Wer beispielweise
berufsbedingt umziehen muss,
kann ab 1. Februar 2017 einen
höheren Pauschalbetrag als
Werbungskosten steuerlich gel-
tend machen. Für Singles steigt
die Umzugspauschale auf 764
Euro (bisher 746 Euro), für
 Verheiratete auf 1.528 Euro
(bisher 1.493 Euro) und für
weitere Personen des Haus-
halts kommen 337 Euro (bisher
329 Euro) hinzu. 

Strom wird teurer!
Der Neue Tipp: Wie sieht es bei
den Nebenkosten aus?
Verena Lehmann: Strom wird
ab  diesem Jahr teurer und das
hat mehrere Gründe. Die Um-
lage für erneuerbare Energien
(EEG-Umlage) steigt um rund
einen halben Cent pro Kilo-
wattstunde auf 6,88 Cent.
Ebenso steigen die Netznut-
zungsentgelte, weshalb etliche
Stromanbieter bereits Preiser-
höhungen angekündigt haben.
Wenn Stromanbieter die Preise
erhöhen, haben Verbraucher
ein Sonderkündigungsrecht. 
Ob Klauseln, die ein Sonder-
kündigungsrecht ausschließen,
wenn die Preise nur wegen der
EEG-Umlage steigen, wirksam
sind, ist  höchstrichterlich noch
nicht entschieden. Das OLG
Düsseldorf vertrat allerdings in
einem aktuellen Urteil die An-
sicht, dass dem Kunden das
Sonderkündigungsrecht auch
dann zusteht, wenn lediglich
die EEG-Umlage für die Preis-
erhöhung ausschlaggebend ist
(Az. I-20 U 11/16).  
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von Garten-und Baugeräten
Container -Transporte 

FORMAT Profi-
Luftentfeuchter FT 800

max. Tagesleistung 52 l
230 Volt

Erdarbeiten

Holzspalter VMR 16
Spaltkraft 16 to.

mit Benzinmotor oder Stark-
strom, 400 Volt zu betreiben

TAG   85,- € inkl. MwSt.
bei max. 8 Betriebsstunden

TAG 29,- €
inkl. MwSt.

Woche 140,- €
inkl. MwSt.
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